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lIJIa 133ltOcder BeilageXil m dexn S~enogyaphisehe1'il Pro~okonern 
des NationaJra~es XVIIX. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

In der WIRTSCHAFT Nr. 3/94 wurden, wie aus beiliegender Kopie ersichtlich ist, diverse 
Daten für die einzelnen EU-Länder aufgezeigt. 

Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen steHen wir folgende 

1. Wie lauten die entsprechenden Daten für die entsprechenden Zeiträume für Öster
reich? 

2. Wie lauten die entsprechenden Daten für die Jahre nach 1990 bzw. 1991 bis jetzt? 

3. Entsprechen diese Daten dem internationalen Standard und sind sie mit dem in der 
Tabelle von Eurostat angeführten Standard wirklich vergleichbar? 
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Die soziale Dimension I Untenchiedliche sozioIe G"gebQn"oiton 
SescnO/ligung 'l991 ' BrUlfostundenlonn leistungen ,m Rohmen des Binnenmarktes 

D,ens!· 
in cer Inouslrle eier sozialen S,c;herung Die soziale Dimension des Binnen-Gesoml Londwlrt. inou$1r,e (19911 (1990) 

schoi! le'stungen marktes ist in den AlJgen der meisten 
11.0001 {In ~~) (in ~~J /In ~~l ECU ,n ~,~ in ECiJ ie europäer (65 Prozenli .eine aule So-

des BIP E,nwohner che". Vor aHern in halien [77 Pro-

3.758 2.6 27.7 69.6 8.63 26,8:'1 3.517!'1 
zent), Portugal (74 Prazenl) und in 

B den Niederlanden (73 Prozent) ~re-DK 2.650 5,4 26.0 68.6 12,47 28.8 5.613 chen sich die Bürger für ein Min esl-Dn 28.886 3.2 38,6 58.2 10.65 26.9 4.836 
maß an sozialen Regelun~n auf GR 3.643 21.6 25,0 53,4 3.67 16,31') 710(') 

E 12.916 10,4 32.3 57.3 6.54 17.8 1.690 Gemeinschoftsebene ·ous.· ie Lu-
F 22.322 5.6 28.8 65.6 6.77 28.0 4.401 xemburrer (54 Prozent), Dönen (55 
IRL 1.125 13,7 28.6 57.6 7,40 20.6 1.876 Prozent und Brilen (57 Prozent) hal-
I 21.946 8.3 31.5 60.2 7.62 23.6 3.350 ten derartige Vorschriften für weniger 
L 197 3.0 29.9 66.5 8.37(') 26.7 4.619 wichtig. Für gemeinschaftliche Rege-
Nl 6.521 4,5 25.2 70.3 8.71 31.2 4.393 lungen im sozialen Bereich sprechen 
p 4.898 17,3 33.3 49.4 2.10 17.0 758 sicfi 72 Prozent der Iren, 61 Prozent 
UK 26.049 2.1 27.6 68.9 8.33 20.7(') 2.627(') der Griechen, 70 Prozent der Spa-
EG 134.911 6,1 31,2 62.4 24,6r) 3.1831') nier, 63 Prozent der Deutschen und 
(') Bundesrepublik Deulsenlond in den Grenzen vor dem 3. 10. 1990. 58 Prozent der Belgier und Franzo-
F) 1990. sen aus. 
(') 1989. Quelle: Eurosfof. Quelle: Euroboromefer, 36, 1991. - ----. . 
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Die Daten dieser Groohik bosieren auf 
den Angoben von 1.808 Befriebsräten 
aus Wien. Durchgeführt wurde die Frage
bocenoktion von der Arbeiterkammer 
Wien im August/September 1993. 

EG-SHmmui"Ig in den Be~i'ieben 

Anhörung und Mitwirkung 
der Arbeitnehmer 

Die Frage, ab Arbeitnehmer ei
nen Anspruch auf Unterrichtung 
und Anhörung bei Entscheidun
gen haben, die auch ihre Zukunft 
betreffen, wird in der Europäi
schen G~meinschaft s~!t langem 
kontravers diskutiert. Uber den 
Entwurf einer Richilinie zur Rege
lung der Arbeitnehmermitbestim
mung wird schon seit 1972 bera
ten, ahne daß eine Einigung ab
sehbar ist. 

Im Dezember 1990 legte die 
Kommission den Regierungen 
der Mitgliedstaaten einen Vor
schlag für eine Richtlinie über die 
Einsetzung Europäischer Be
triebsräte vor, um die Unterrich
tung und Anhörung der Beschäf
tigten von Unternehmen, die in 
mehreren EG-Mitgliedsländern 
tätig sind, zu sichern. Ein Unter
nehmen, das Niederlassungen in 
mehr als einem Mitgliedsland hat 
und mehr als eine bestimmte 
Zahl von Personen beschäftigt, 
müßte die Bildung eines Europäi
schen Betriebsrates zulassen, so
fern die Arbeitnehmer dies wün
schen. 

unentschieden 
57% 

Der Vertrag 
von Maastricht 

Mit der Unterzeichnung des Ver
trags von Maastricht unternahm 
die Gemeinschaft einen neuen 
Anlauf, um die Verabschiedung 
von Sozialvorschriften zu be
schleunigen. In dem von elf Mit
gliedstaaten unterzeichneten Ab
kommen über die Sazialpolitik 
sind mehrere Politikbereiche fest
gelegt, in denen das Prinzip der 
Einstimmigkeit nicht mehr gilt und 
Beschlüsse nunmehr mit qualifi
zierter Mehrheit gefoßt werden 
können. 

Mehrheitsbeschlüsse gelten bei
spielsweise bei der Fesflegung 
der Mindestanforderungen im 
Hinblick ouf die Arbeitsumge
bung, den Gesundheitsschutz und 

dafür 
27% 

dagegen 
16% 

... 

die Sicherheit, die Arbeitsbedin
gungen, die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer so
wie die Chancengleichheit von 
Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt und die Gleichbe
handlung am Arbeitsplatz. 

Der Vertrag von Maastricht sieht 
die Möglichkeit vor, daß Ge
werkschaften und Arbeitgeber
verbände auf europäischer 
Ebene Tarifverträge abschließen. 
Vertreter der Sozialpartner hotten 
die· Regierungen der Mitglied
staaten gebeten, ihr Recht zum 
Abschluß von T arifvereinburun
gen im Vertrag von Moostricht 
niederzulegen. 
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